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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §33 Abs1

VwGG §38 Abs4

1. VwGG § 33 heute

2. VwGG § 33 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2021

3. VwGG § 33 gültig von 01.01.2014 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 33 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 33 gültig von 01.07.2008 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

6. VwGG § 33 gültig von 05.01.1985 bis 30.06.2008

1. VwGG § 38 heute

2. VwGG § 38 gültig ab 15.04.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/2021

3. VwGG § 38 gültig von 01.01.2014 bis 14.04.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 38 gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 38 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 38 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Handstanger sowie die Hofräte

Mag. Nedwed und Dr. Faber als Richter, unter Mitwirkung des Schriftführers Dr. Zeleny, über den Fristsetzungsantrag

des Dr. W H in E, gegen das Landesverwaltungsgericht Burgenland betre?end die Verletzung der Entscheidungsp@icht

in einer Angelegenheit nach dem Burgenländischen Auskunftsp@icht-, Informationsweiterverwendungs- und

Statistikgesetz, den Beschluss gefasst:

Spruch

Der Fristsetzungsantrag wird als gegenstandslos geworden erklärt und das Verfahren eingestellt.

Das Land Burgenland hat dem Antragsteller Aufwendungen in der Höhe von EUR 240,-- binnen zwei Wochen bei

sonstiger Exekution zu ersetzen.

Begründung
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1        Mit Eingabe vom 3. November 2022 stellte der Antragsteller (ohne rechtsfreundliche Vertretung) beim

Landesverwaltungsgericht Burgenland einen Fristsetzungsantrag zur Entscheidung über seine in einer näher

bezeichneten Auskunftsangelegenheit erhobene Beschwerde vom 29. April 2022.

2        Das Verwaltungsgericht legte diesen Antrag am 2. Jänner 2023 gemeinsam mit seinem das Beschwerdeverfahren

erledigenden Erkenntnis vom 

6. Dezember 2022, Zl. E 103/07/2022.014/004, sowie einen diesbezüglichen Zustellnachweis an den Antragsteller

vor.Das Verwaltungsgericht legte diesen Antrag am 2. Jänner 2023 gemeinsam mit seinem das Beschwerdeverfahren

erledigenden Erkenntnis vom , 6. Dezember 2022, Zl. E 103/07/2022.014/004, sowie einen diesbezüglichen

Zustellnachweis an den Antragsteller vor.

3        Da das Verwaltungsgericht seiner Entscheidungsp@icht mit dieser Entscheidung nachgekommen ist, war der

Fristsetzungsantrag gemäß § 38 Abs. 4 erster Satz VwGG in sinngemäßer Anwendung des § 33 Abs. 1 VwGG als

gegenstandslos geworden zu erklären und das Verfahren einzustellen, ohne dass es der Behebung des

Vertretungsmangels nach § 24 Abs. 2 VwGG bedarf.Da das Verwaltungsgericht seiner Entscheidungsp@icht mit dieser

Entscheidung nachgekommen ist, war der Fristsetzungsantrag gemäß Paragraph 38, Absatz 4, erster Satz VwGG in

sinngemäßer Anwendung des Paragraph 33, Absatz eins, VwGG als gegenstandslos geworden zu erklären und das

Verfahren einzustellen, ohne dass es der Behebung des Vertretungsmangels nach Paragraph 24, Absatz 2, VwGG

bedarf.

4        Die Entscheidung über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 ?, insbesondere auf § 56 Abs. 1 VwGG.

Aufgrund des allgemeinen Antrags auf Zuerkennung von Aufwandersatz war dem Antragsteller die Eingabengebühr

gemäß § 24a VwGG zuzuerkennen.Die Entscheidung über den Aufwandersatz gründet sich auf die Paragraphen 47, ?,

insbesondere auf Paragraph 56, Absatz eins, VwGG. Aufgrund des allgemeinen Antrags auf Zuerkennung von

Aufwandersatz war dem Antragsteller die Eingabengebühr gemäß Paragraph 24 a, VwGG zuzuerkennen.

Wien, am 14. März 2023
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